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Lragen, dann steht befürchten, da{fß C: viel VO  , demt;den heute ı
weıtesten Kreisen genießt, einbüßen wird Ständige Überstrapazierung kann

auch als Wafftfe SC den Kollektivismus 1Ur stump{f machen. Nutznießer
davon W Aareimil die ohnehin wieder autlebenden kollektivistisch-totalitaristi-
schen Strömungen Uun: Kräfte, der Sozialreform damıiıt nicht vedient

Seinsethik un Naturrecht heute
Von ILHELM 5. ]

Be1l aller Sympathie, die sich da Naturrecht ach dem Krieg 116|  = WOTL-

ben hat die VErSANSCHECN Jahrzehnte 15 I1 die Gegenwart 1N€e1nNn ließen
CS klar ı Erscheinung eten, wohin S positivistische Auffassung des
Rechtes führt ıst doch z SCWISSC Abneigung dagegen geblieben. Na-
mentlich den Reihen der Juristen sınd LILINET och viele die Türchten,
dafß eINErSE1I die Annahme verbindlichen Naturrechts der iıllkür Tür
und Tor öffne, da VO ıner eindeutig bestimmten naturrechtlichen Norm
nıicht die ede SC1MN könne da{fß anderseits Naturrecht och CNILSET als
das POoS1LVEe Recht dem Leben SC1I11C steten Wandelbarkeit und Entwick-
lung m1T unbesrenzt vielen verschiedenen Einzelfällen gerecht
werden vermo0oe un da{fß darum als notwendig abstrakte Norm S

sunde EKntwicklung des sozialen Lebens 19808 eInmMe
Ahnlich und vielleicht och mehr 1st der Fra_ge ach der Norm

siıttlichen Handelns den etzten Jahren LNINESL wieder darauf hingvewtlesen.
worden, dafß die allgemeinen Grundsätze der thik nıicht SCHNUSCH,
Urteil ber die ethische Qualität Z  ( Handlung ermöglichen Das | E
ben SC ] vielgestaltig und ı steter Entwicklung:; ETSt recht SC ] die jewenlig
konkrete Situation nicht einfach C116 Anwendung der allgemeinen rund-
satze Ja 16 Grenzsituation entziehe sich ihnen völlig Deshalb komme
allein autf die rechte Grundeinstellung A das Gute tun, annn PeI'-
sönlicher Entscheidune das einmalige 1eTr und Jetz Tuende bestim-
Inen In diesem persönlich subj ektiven Vollzug der Handlun«e VOFLF ott liege
ihr ethischer Wert ordern da{fß die Handlune e1LN! sachlich objektive
Qualität habe ethisch wertvoll SCHN, heiße = Gesetzesmoral sank
UONLETEN die dem (zeist des Kvanseliums nıcht entspreche

EKs siınd 1U gerade Tünfundzwanzlg Jahre verflossen, da{f der inzwischen
heimgegangene Erzbischof Wendelin Rauch Vo  - Freiburg Br damals
(1930) och Professor Priesterseminar Mainz der Westgabe
Josef Geyser die Abhandlung veröffentlichte Eine absolute Lebensordnung
aus realistischer Metaphysik Der Verfessar entwickelt arın die scholasti-
sche Auffassung V'O  - der Begründung der thık der Metaphysik, da{fß

43 Philosophia N1S,. Abhandlungen ihrer Vergangenheit und Gegenwart. Band
5 s E Regensburg 1930, Habbel.
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Sein des gottebenbildlichen geIST- und freiheitsbegabten Menschen das ihm
entsprechende Handeln verlange wird der Gedanke erläutert, ‚„dafß NSer
Tun notwendig aus Gehalte heraus Harmonte der Widerspruch
mit dem Sein steht daß uNser Wollen un: Tun seinsgemäfßs natursemäß
wesensgemälßs SC 111 kann der uch atur- und wesenswidrig‘ hne
einzelnen auf die Auffassungen der phänomenologischen Schule ber die Be-
gründung der thık einzugehen, wollte die Abhandlung doch gerade 165€
Auffassungen durch den positiven Aufweis der scholastischen Lösung der
Frage zurückweisen. Dafß 1E€ wertvolle Abhandlung nicht genügend. be-
achtet wurde dafß S1C uch auf katholischer Seite CIM die echte Tradition
jedenfalls nıicht fortsetzende Entwicklung nicht verhindern konnte hat S
116  - Grund CINETSEITS vielleicht darın da{fß S1C auf Jehrtenkreise
beschränkten Festgabe erschien und vielleicht mehr och anderseits den
Wirrungen des öffentlichen Lebens die bald ach 1930 einsetzten un 1m-
INCLI och nıcht nde sind

Um ertfreulicher ist C5S, da{ß 1UN Nink Professor St Georgen,
Frankfurt/Main Werk vorlegt das die scholastische Auffassune VvVOo der
Begründung der thik durch die Metaphysik wıeder eingehend und gründ-
lich entwickelt Metaphysik des sıttlich Guten Dabei geht dieses Werk
sofern och über Rauchs Abhandlung hinaus, als 6c$s 5 Gesamtdarstellung
der fü1r 1€ metaphysische Begründung der thik S1C.  h stellenden Fragen
gibt und überdies nicht 1Ur = Auseinandersetzung MItTt der modernen Phi-
losophie bis KExistenzlalphilosophie i1st sondern uch deren posıtıve Er-
gebnisse VOLF allem die der phänomenologischen Schule, uilnimmt und
16 scholastische Lehre der ihnen arın zukommenden Stelle organisch
einfügt und diese selbst weiıter entwickelt und vervollkommnet.

Im folgenden sSC1 urz auf die Bedeutung der scholastischen Seinsethik und
ihres Naturrechts für uUNnscCTC Zeit hingewiesen.

Die ethische Qualität CiLiNeCLr Handlung ıst zunächst VON ihrem Sein be-
sStimmt ihrer Natur, SCHAaUCT, VO ihrer Natur, insofern diese Ce1NeCIHN mI1t
dem Sein gegebenen Sinn hat insofern S16 autf seinshaft gegebenes Ziel
hingeordnet ıst Dieser Charakter bestimmt die Handlung absolut dafß
C111 Handlung, die nıcht der ahrheit der Wirklichkeit ihres Seins
ihrer atur entspricht ethisch unwertg, ethisch schlecht IST Die Lüge Z

die Aussage die innerlich erkannte Wahrheit ist die Natur der
Sprache die dem Menschen gegeben 1st SC Inneres mitteilen kön-
Nnen deshalb 1St Lüge jedem all ethisch unwerulg, ethisch schlecht

1118
des3 Jlle Veröffentlichungen des großen Gelehrten, alle Predigten, Ansprachenrundsätzlichen unbeugsamen Bischofs, SIN: STETS 1116 Abwandlung des für iıhn grundlegend,

bedeutsamen Gebotes, dafß WITr aus der Wahrheit leben, da{fßs WIT die Wahrheit mussen,
dafß Handeln Sein entsprechen muüsse. Mit Recht hat INa  - deshalb die VON ihm
hinterlassenen Schriften unter dem 'TLitel herausgegeben: Testiklicatio verıtatis. Freiburg195  J Herder. Freiburg 1955, Herder.
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keine ”N0t“.! der sS1e  . jefl1als ethisch We1;t{foll,‘ ethisch gut werdenkönnte ; 6S gibt eıne och verwickelte Situation, die die ethische Unwer-
tigkeit der Lüge aufwiegen un aufheben könnte.

Das moralische Naturgesetz des Menschen gründet also zutiefst iIm We-
SC I] des Menschen. Aber wird damit nicht ZUTC abstrakten, lebensfremden
Norm Im Gegenteil! Gerade weil 1ım Wesen des Menschen gründet, ist
CS lebensnahe. (Gerade deshalb durchdringt auch die konkrete, STEeTs wech-
selnde, einmalige Situation voll und Sanz Und das nicht 1Ur deshalb, weil
das Wesen des Menschen, die dem Menschen wesenhafte Natur, immer die
gleiche ıst, sondern weil auch den 1l1er un: jetzt gegebenen, vielleicht e1iN-
maligen Gegebenheiten, W1€e S1E die konkrete atur ausmachen, e1in W esen,
eine SINN- und zıielbestimmte atur eignet, die das ihnen entsprechenderalische Wesensgesetz begründet. Kinmalig, veränderlich, steter Entwick-
Jung ıst also 1U das exıistentielle Moment, die konkrete Verwirklichung der

vollziehenden Handlung; das verwirklichende Wesen, die Natur selbst
der Handlung aber begründet das ihr entsprechende, absolut gültige und
veränderliche W esensgesetz auch der konkreten Situation. ‚„KEine Gesetzes-
lücke ınen Fall moralischen Verhaltens, der nıcht unter das Natur-
geSseTZ, seine autorıtative Führung, SEC1IN Erlauben, Gebieten der Verbieten
fiele ferner eine Gesetzesumgehung einen Weg moralıischen Ver-
haltens, der Naturgesetz vorbeiginge gibt nicht und ann CS nicht
geben, weil moralisches Leben ohne Übereinstimmung mıt SEeINET lebendigenurbildlichen un finalen Norm un Regel nicht möglich ist.° 5

S0 ist f ethisch schlecht, da{fß eine werdende Mutter CeIN€E Operation
vornehmen Jäßt, die, obgleich S16 als solche das Leben des Kindes weder
direkt ‚och indirekt gefährdet, doch durch die Schwächung, die der mutter-
liche Organismus erfährt, das Leben des Kindes Gefahr bringt. Sollte.
aber e1INe solche Operation notwendig seln, eC1inNe unmittelbare, AUSCH-blickliche Lebensgefahr abzuwenden, ware die Operation erlaubt; S1E
unterlassen, bedeutete den 'Tod VO1 Mutter un Kind In beiden Fällen voll-

a  ;

zıeht sich die Operation materiell auf die gleiche Weilse; und doch sind die
beiden Handlungen ethisch wesentlich verschieden. Im ersten Kall ist die
konkrete Situation S dafß die Mutter etwalge Beschwerden auf sich nehmen
müßte, das eben des Kindes nicht 1ın Gefahr bringen. Im zweıten
Fall würde aber diese Rücksicht ihr Ziel nicht NUur nicht erreichen, sondern
das dem sicheren ode ausliefern. Da die Handlung ihrem We-
SCn ach seinsgemäß, naturgemäfß ıst, bleibt s1e diesem Fall auch trotz
der Gefährdung des Kindes

Die metaphysische, seinshafte atur der Handlung bestimmt also eseNT-
lich, und. deshalb immer und ausnahmslos, ihre ethische Qualität. Absolut
und unabdingbar verpflichtend aber ist dieses moralische Naturgesetz des
Menschen, weil die Natur des Menschen muıiıt ihrem Sein und Sinn und ZielE C Gottes unveränderlicher W esenheit selbst gründet, und Gottes VWille
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S16 dem Menschen auferlegt, auferlegen Inu will sich nicht selbst quf-
geben S0 offenbart die Natur der Dinge, das e1in der Handlung den Willen
(Gottes Eine Situationsethik die das nicht beachtet macht sich gerade das
unmöglich wäas s1C erreichen will das Handeln des Menschen Ant-
wWOort auf den Ruf (>ottes werden Zz.Uu lassen denn ott ruft zunächst unüber-
hörbar und unwiderruflich durch das sinnerfüllte und 7z1elbestimmte Sein
diese Wahrheit IsStT C111 Ja ZU ufe (Gottes persönlicher Entscheidung,
diese Wahrheit nıcht 1ST C111 Nein ZU. ufe (sottes In diesem Inne
„„1ST echtes Ethos zugleich religiöses Ethos““

Eine Situationsethik die das Existentielle der konkreten Sıtuation, ihre
Kinmaligkeit Unwiederholbarkeit ZUT Norm ethischen Handelns macht gibt
sich amıft insotfern S16 Ethik SC will selbst auf weil il die Handlune ih-
TCS5 ethischen Wesenscharakters beraubt SaANZ abgesehen davon, da{fß 95
tuationsethik““ uch ort W 1E65$ nıcht geschieht 1MNMMMer (sefahr 1sSt doch

verstanden bzw doch mißverstanden werden |1DS genugt eben ZU

ethisch wertvollen Handeln nıicht allein der ehrliche Wille, das ute Lun,
(sottes Willen übrigen das inhaltliche Moment der Handlung
für bedeutungslos und ethisch indifferent halten Etthisch wertvoll 1St die
Handlung, die der Mensch vollzieht dafß S16 seinsgerecht 1ST da{fß hr pCr-
sonaler Vollzug Seinsgerechtheit Unterordnung unter Gott Kr-
füllune göttlichen illens IST

Die Erkenntnis des moralischen W esensgesetzes Ist dem Menschen mıiıt
Dasein gegeben;: gerade weieil C SCINCL atur be_gründet ist, ıst

dem Menschen Natur auch offenbar. Denn die ethischen Werte
alle Werte Sein Sie sind also, W1©6 das Se  1N, einsicht1ig,

S 1C sind als ethische Werte erkennen, insofern der Mensch erkennt W1C

die Handlung vollziehen 1ST damıiıt < 106 deren seinshafter Struktur ent-

spricht S0 sind auch die ethischen Werte nıcht eLWAaSsS Irrationales das ein

Erkenntnis ihres W esens unmöglich macht sondern sS1C. haben CINCIL die-
SCIN inne durchaus rationalen Charakter Demnach erkennt der Mensch
nıcht 1Ur die seinshafte Struktur der Handlung, sondern auch das ihr ent-

sprechende moralische W esensgesetz deren ideellem Se:  1N, deren Wahr-
heit Wiıie dieses ideelle Se  1Nn, diese Wahrheit unabhängig ıst davon, ob
ZU Vollzug der Handlung kommt der nıcht 1st auch die Erkenntnis der
seinshaften Struktur der Handlune und ihres moralischen W esensgesetzes
vorsan$s$ı5 7101 existentiellen Verwirklichung der Handlung, WI1IC überhaupt
dazu, ob dieser existentiellen Verwirklichung kommt der nıcht. Das
schlie{fßt nıicht dUS, da{fßs Mängel der Ausbildung, der Erziehung, falsche ıinnere

Haltungen ‚ J uch oD]ektive Schwierigkeiten, die metaphysische Struk-
tur einzelner Handlungen erfassen, die KErkenntnis des moralischen Natur-
gESELIZES sechr einschränken können nter dieser Rücksicht 1IST selbstver-
ständlich C1LI11C Entwicklung möglich nicht für die einzelnen Menschen,
sondern uch für die Menschheit
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So kann uch vorkommen, da{fs es ın einer konkreten Situation unmoS-  fllich st, erkennen, w as die seinshafte Struktur der Handlung ordert.

Trotzdem ist auch ın diesem Falle die vollziehende Handlung deshalb
ethisch wertvoll, weil S16 die mıiıt den gegebenen Mitteln als seinsgerecht
erkennende, für die der konkreten Situation objektiv, seinsmäldig ENISPTE -
qohende Handlung mıiıt Recht gehalten wird. Selbst WenNn bei diesem Urteil
e1n Irrtum unterläuft, VErMmMaAaS das den ethischen Wert der Handlung
nıcht aufzuheben; eNN Irren ıst menschlich. Ein solcher Irrtum Immt
der Handlung ihre ethische Qualität deshalb nicht, weil die ın der HCI-
sonalen Hinordnung der Handlung auf Gott als etztes Ziel des Aenschen
enthaltene Intention, seinsgerecht Z handeln, nıcht authebt. So haben auch,

Ur darauf hinzuweisen, die Regeln ZUTC Unterscheidung der (seister
die nıcht iImmer unmittelbar der reflexen Krkenntnis begründet <Sein
brauchen diese Hinordnung auf der Erkenntnis der ‚„„Natur““ der Sache,
des sinnerfüllten e1Ns. uch da, das W esensgesetz des Menschen einen
Bereich umspannt, innerhalb dessen dem Menschen die Freiheit der Wahl
gelassen ist etrtwa e1iInNne Ehe einzugehen, oder darauf verzichten WO
CS sich Iso arum handeln kann, eine Kinladung ottes anzunehmen, eiNnen
Rat befolgen der nicht, uch da kann sich nıicht die Erfüllung
eines wıillkürlichen Gotteswillens handeln, och wen1ger eiıne Willkür-
ahl des Menschen. ott ist ZWAaLr der Unerforschliche, aber Se1in VWille
S1C.  h ıst helles Licht Und der Mensch mMu seine Wahl verantworten,
begründen Önnen: Iso gründet ethisches Handeln letztlich immer der
Wahrheit und damit Sein

Dabei ist zudem och darauf hinzuweisen, da{fß das moralische Naturgesetz
dem Menschen nıicht VO außen qls etwas ihm eigentlich Eremdes auferlegt
ist. Als W esensgesetz des Menschen entspricht SANZ un seinem natür-
lichen Streben, führt iıhn ZUT Krfüllung SeINES Menschseins. och kürzlich
1st Von berufener äarztlicher Seite darauf hingewiesen worden, da{ßs die heute

weıt verbreiteten seelischen Fehlhaltungen die nıcht selten auch ZUuU

organıschen Krankheiten führen vielfach gründen einer metaphysıi-
schen, ıner seinshaften Fehlhaltung. Der Mensch erkennt sich nıcht als
Bild Gottes, anerkennt ott nıcht als den, der ihn schuf, qals den, der Se1Nn
Leben tragen mußs, qals den, dem C gelangen mu{l Dies aber anerkennen
und demgemäß leben bedeutet geistig-seelische Gesundheit, Selbstverwirk-
lichung un Krfüllung des eigenen Menschseins.!

Schließlich ist dem enschen e1iNne wirkliche Liebe Z ethisch uten g...
geben, e1In naturgegebenes Streben, das Gute tun Ja, ‚CS gibt, und

Friedrich Freiherr Gagern, Der Mensch als } Bild. Beiträge ıner Anthropologie.Knecht, KFrankfurt a.M., 1954 ‚„Alle Gebote des Herrn sınd somi1t nicht VO  ; außen, V O'
remdem Wiıllen auferlegt un: dem eigenen Wollen, der eigenen Natur iın 8S1C. widerspre-chende Gesetze der Befehle, sondern vielmehr dem angscmMESSECH, w äas ın der menschlichen Na-
tur als gottebenbildlich und damit gut angelegt 1ıst. Je mehr der Mensch seiner Gotteben-
bildlichkeit gemäls lebt, desto stärker empfindet die Gebote als ihm entsprechend; Jemehr das Bild Gottes in sicHh' verrät un verdirbt, als desto fremder erscheint ihm der
Wille Gottes, ben als Befehl der als Zwang.“
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we3emänotwendiger‘weis«e‚ en apriorisches, der beériffliche.n Werterkehiit&üs
und -lhiebe ontologisch vorgeordnetes, lebendiges Wertgefühl, e1nNne innere
existentielle Gestimmtheit, Krregung, Liebe und Befindlichkeit des ganzen
Menschen, die seinem ausdrücklich vollzogenen intellektuellen Erkennen
und Waollen iImMmmMmer seinslogisch, schr oft auch zeitlich vorgeordnet ist, Aaus

der heraus WIT erfahren, empfinden, fühlen, erkennen, wollen und wirken.‘‘®
Gerade bei der Darstellung dieser Seite des Naturgesetzes verwertet Nink
schr glücklich die Ergebnisse der Wertphilosophie, freilich dieser >>  enN-
ber auch betonen, da{fßs diesem Wertgefühl, dieser W ertintuition un
vebe gegenüber der Verstand die Aufgabe hat ‚„der Ergründung ihres inne-
TEN Ursprungs, ihres Rechtes, Sinnes und Zieles, damit zugleich die Aufgabe
der Klärung, Reinigung, Erleuc'htuhg und Vertiefung SOWIe die Steuerung
durch den erleuchteten Willen Krst dadurch erreichen Gefühl; Befindlich-
keit und Stimmung die öhe und Ordnung, die der Würde und Bestimmung
des Menschen entsprechen.‘ * Seins-Endlich SEe1 och darauft hingewlesen, da{fß der scholastischen
ethik eINe echte Naturfreudigkeit elgen ist, die S1C  h mıt der katholi-
schen 'Tradition der Auffassung e1ins weil, w as Nink 1n dessen Werk
diese Naturfreudigkeit vielleicht e1INn wen1g pbsitiv ist mıt echt
gegenüber manchen heutigen dieser Beziehung pessimistischen Auffassun-

unterstreicht, da{fßs nämlich „nicht NUur CIn est VO natürlichen Eben-
bilde Gottes ach der Erbsünde Menschen zurückgeblieben ist, sondern
das SANZC, volle natürliche Ebenbild (Gottes‘‘.10 Die Sünde hat die Menschen-
atur ihrem Wesen nicht zerstört.1i! Sicher sind Menschen Kräfte wirk-
Sa die VO Guten, und damit VO  - Go abzuziehen trachten. och
vermögen uch diese negatıven Kräfte die Erkenntnis des Guten und das
naturgegebene Streben danach nıcht SaNZ auszulöschen.

Die übernatürliche Erhebung des Menschen aber ist ja gerade eine Er-
hebung SeINES Menschseins, das als solches erhalten bleibt, qls solches Anteil
bekommt Leben Gottes, der Kindschaft Gottes. Deshalb bleibt das
moralische Naturgesetz uch der übernatürlichen Ordnung das W esens-
gEesSEeLZ des Menschen, das beobachten iıh 10808 nıcht die ethische Wert-
haftigkeit der diesem (GGesetz gemäßen Handlungen verpflichtet, sondern
uch die übernatürliche Gottesliebe. Das moralische Naturgesetz nicht hal-
ten, heilßt die Gotteskindschaft verleugnen. Kann twas geben, was mehr
dem Geist des Evangeliums zuwıider ist?

I1
Mit diesen Ausführungen ıst das Wesentliche ber das Naturrecht schon

gesagt. Denn DUr eine metaphysische Begründung kann Sein eigentliches We-

Nink, a.a.0 Ö  Q Ebd 51, nm. 28
Es ist bedeutsam, dafß uch der rzt VvVo der medizinischen Erfahrung her diese Wahr-

‚x  are der Mensch durch un durch e  b:  0Se oder ‚VONn rund auf VeL-heit DU bestätigen kann
weder eın Platz für das Gottesbild noch die Möglichkeit eiNer Ge:-derbt‘, dann wäare

wissensregung.“” V, Gagern, a.a.0

16
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usste © und €S S davor bewahren, als lebensfremde Abstraktion
reın formalistischen Charakters beiseitegeschoben werden.

uch das Naturrecht gründet der S1iNnN- un zıelbestimmten Weesens-
atur des Menschen, insotfern der Mensch, gelst- un freiheitbegabt, der
Mensch als Person, der Mittel bedarf, mıt deren Hilfe Se1N personales
Lebensziel eigener freier Bestimmung erreichen annn nd ZWarLr gründet

der wesentlich sozialen, sinn- und zıielbestimmten Natur des Menschen,
da es jenen ebensbereich umfaßt, der dem Menschen alg das „Seinige”
kommt insofern, als dieses Seinige andere ausschließt, bzw. Ansprüéh-e S16 S
begründet].1r2 Im Seinigen, 1Im Recht ist als0 die Sozialbeziehung immer
nıgstens der Möglichkeit ach schon enthalten. Dafß freilich der Mensch als
Person Rechtssubj ekt} ıst und JTräger VO  - Rechten, die ihm mıiıt seiner Kıx1i-
StTEeENZ gegeben SIN  d,; also vorgängıg jeder konkreten Gemeinschaft, da{fß

8die konkrete Gemeinschaft, auch 1€e WFamilie, schon als Rechtssubjekt
eintritt, 165€6 Tatsache kann heute, da die Auffassung, der Staat Se1 die

XQuelle allen Rechtes, weit verbreitet ist, nicht SCHNUS unterstrichen W€—l'f
den.13

Damit ıst schon angedeutet, da{fß das subjektıve Recht 1€ Vmoralische
Gewalt oder Befugnis, durch die £1N Gut der eiNne Handlung dem Menschen
als das Seinige zukommt und dieses Objekt auf seine pe1‘sonale Vervoll- Y  8
kommnung hingeordnet wird seiner Natur ach vorgängıig ist ZU

tiven Recht, ZUIN Recht als verpflichtender Ordnung des Gemeinschafts-
lebens, als: Norm des Handelns, 7141 Recht, insofern Pflichten auferlegt.
Die Rechtsnorm schützt die rechtliche Gewalt des Menschen; S16 verlangt,
die rechtliche Gewalt anzuerkennen, S16 heilig halten, die einem Recht
begründete Forderung erfüllen. So ent_spricht jedem. subjektiven Recht
£1N€e Rechtsnorm, e1in Rechtsgesetz. {)as Rechtsgesetz dient der Verwirkli-
chung des subjektiven Bechtes. och ist dabei beachten, dafß JTräger (978

Kechten nicht nu der Einzelmensch SC1IN kann, die physische Person, s'om?ern
auch die Gemeinschaft als moralische Person.

Das Naturrecht objektiven Sinne ist also die Gesamtheit jener der
S1NN- und zielbestimmten sozilalen Natur des Menschen begründeten Nor-

MCN, die dem Menschen das Seinig_e gewährleisten, die das Recht (die recht-
liche Gewalt) schützen. Das Naturrecht ist 1so0 einfach e1in eil des morali-

}
erschen Naturgesetzes, eben jener Teil, der die Seinsgemäßheit der einem

dlungen (bzw Unteflassun-Rechtssubjekt als das Seinige geschuldeten Han

gen) ordert. Das Naturrecht ordnet also das soz1iale Leben der Menschen 1n

bezug auft jene Handlungen, die dem Menschen bzw. der Gemeinschaft
ausschließlich ZU eigen sind, da{fß eine Verletzung dieser Normen das soziale
Leben seiner Grundlage zerstoörte, weil S16 die Unantastbarkeit des Rech-

5

tes e_uufhebt. Deshalb forder? die Rechtsverlefzung nicht NUr eine Wiederher-
An12 ach ink a.a.0. 88) scheint das soziale Element nicht notwendig se1N, das

13Recht Zz.u konstitulieren. l E k . B
Stlfimep 15  0
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stellung des verletzten Rechtes, sondern überdies auch Sühne für die VvVer-

ljetzte. sıttlich verpflichtende Rechtsordnunä.
(Gerade weil das Naturrecht eil des moralischen Naturgesetzes ist,

deshalb ist die Rechtsverwirklichung auchethisch geboten und absolut VeTr-

pflichtend. Recht und Sittlichkeit haben die gleiche Grundlage: die
erfüllte und zielbestimmte W esensnatur des enschen. Rechßverwükfichmg
ist zugleich Verwirklichung der Kardinaltugend der Gerechtigkeit, Kechts-
verletzung ist Verletzung der Gerechtigkeit. Recht und Gerechtigkeit siınd
orrelatıv.

Als eil des moralischen Naturgo;eetzes hat das Naturrecht mıt Anteil
dessen Unveränderlichkeit, dessen unbedingter Geltung Freilich ist diese
allgemeine Geltung nıcht ı Sinne des rationalistischen Naturrechts der Zeit
der Aufklärung (17 und Jahrhundert) verstehen, das hıs
eıt etwa Neukantianismus, weiterlebt Selbst die phänomenologische
Schule VeEeErmMa nicht diese Auffassung AUS sich heraus überwinden

Das rationalistische Naturrecht gründet dem abstrakten Beorittf der
Menschennatur Unter diesen abstrakten Begritf fallen alle Menschen a1ls0
1ST das darauf aufgebaute Recht allgemein >  u  Jtig Demnach kommt dar-
auft das System dieses allcemein gültigen Rechts aufzustellen., dann
das posıtLve Recht allüberall diesem idealen Recht anzugleichen

Dieses ideale rationalistische Naturrecht 1st selbstverständlich als lebens-
fremd völlig abzulehnen ber da{fßs dieses rationalistische Naturrecht für
das Naturrecht schlechthin gehalten wird, da{fß CS das Naturrecht schlechthin

Verrut gebracht hat, das ıst sechr bedauerlich; hat doch das Na-
rrecht miıt dem rationalistischen 10888  b den Namen CHICLN

Das SCHUL Naturrecht ıst nicht die Entfaltung CLNCS abstrakten Begrif-
fes 65 gründet Sein der soz1ialen Wesensnatur des Menschen, un: ZwWarLr

nıcht NUr insotern dieses allen Menschen SCINCUHSALN 1St sondern auch der
Kkonkreten Natur mit ihren unbegrenzt vielen Möglichkeiten, ihrer STeEteEN
Veränderlichkeit un: Entwicklung So dürfte ohl nicht möglich SCH,
allein aus der Natur des Dienst- oder Arbeitsvertrages Recht auftf den
Kamilienlohn abzuleiten Im heutigen Wirtschaftstieben jedoch iSt der Dienst
Oder die Berufsarbeit für gewöhnlich die CINZISC Quelle, AauUus der die Mittel
fließen, MI1t denen der Mann Familie ernähren mu{fß MI1T denen 2150
C111 personalen und sozlalen P£flichten erfüllen mu Damıit bekommt die
Arbeit sozialen Charakter der das Recht auft den Familienlohn he-
oründet und diesen ZU Postulat der sozlalen Gerechtigkeit werden 15103

Das Naturrecht 1sStTt unveränderlich und allgemein gültig einmal weil 6S

der unveränderlichen sozlalen eESCHSNATUT des Menschen begründet ST
ann aber auch weil der konkreten Natur, den sich zufälligen Geveben-
heiten des sozialen Lebens, Ort Zeit Höhe der Kultur Stand der Tech-

Art der Wirtschaft Verkehrs und Arbeitsmöglichkeiten us  z< die ihnen
entsprechende W esensnatur zukommt Die diesen Gegebenheiten verwirk-
lichte unveränderliche Wahrheit begründet die ihnen entsprechende, unab-
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dingbar gültige Norm Dieses Naturrecht ist veränderlich, weil diese zutälh-
SCH Gegebenheiten eben einNnem steten Wechsel unterworfen sınd also
bezug quft ihre exıistentielle geschichtliche Verwirklichung.

Das echte Naturrecht ist also, obwohl C der sozlalen Wesensnatur des
Menschen gründet, durchaus erfahrungsmäßig und historisch oriıentiert
dem Sinne, daß Erfahrung un geschichtliche KEntwicklung herangezogen
werden, herangezogen werden INUSSCHN, die jeweils entsprechende We-
sensnatur er ı Frage stehenden Handlung un: das entsprechende KK

gEesEeLZ recht erfassen Wir haben eiNe angyeborenen Ideen sondern INUuS-
C{} s1C AUS der Krfahrung SCWINNEN. So sehr das rationalistische Naturrecht
ZU aprıoristischen un damit lebensfremden Konstruktionen ne1gt,
kennt diese das echte Naturrecht, dessen Stärke die bensnähe ist, weil

siıch eTts Sein, der konkreten Wirklichkeit oriıentliert. Dem echten
Naturrecht ist deshalb die Neigung C.  9 sich ı der STEeTts wechselnden
schichtlichen Situation ıLnNmMMer JeWeıls 11E  er orlıentieren. {)Das echte Natur-
recht sicht z Hauptaufgaben darın, inNnmMmMer wıieder das KHecht der
jewelligen Kulturepoche schaffen Hingewiesen SC 1 1U  — auf das Entstehen
des modernen Völkerrechts. das durch die Hragen, die die Entdeckunsgs der
CcCU Welt stellte SaANzZz wesentlich beeinfhuıßt wurde Franeciscus de Vitoria
Suarez un: andere haben diese Probleme ZU lösen versucht W16 Cs
die ‚„„‚Natur der Sache‘‘ verlangte. In gleicher Weise hat das echte Naturrecht
die Fragen beantworten versucht, die die moderne Industrialisierung
stellte. Die sozialen Knzykliken der Päpste VO Leo bis 1US XII sınd
weıthin nıchts anderes als S authentische Verkündigung der hier VO  ea} der
atur der Sache geforderten Grundsätze, S Anwendung der allgemeinen
un: gültigen Grundsätze aut die Verhältnisse.

Die Entwicklung des Naturrechts kommt deshalb 1116 Ende, ‚>}  anzZ ab-
gesehen davon, da{(s geschichtliche Gegebenheiten und sozıiale Verhältnisse
auch den Zugang c1iNer klaren Wesenserkenntnis VErSDEITEN kxönnen un

deshalh lange dauern kann, bis 1e6$S€ möglich wird Hingewiesen dafür
sSC1 auf die Sklaverei, die auch ı christlicher Zeit Jahrhunderte Jang be-
stehen konnte.

ber auch diese mıiıt der Begrenztheit des Menschen gegebenen Einschrän-
kungen  fo] heben die Tatsache nıicht auf, da{ß das wahre. Naturrecht nicht 1LUFr
die allgemeinen Grundsätze bereitstellt, sondern auch eren Anwendung iallen sozlalen Verhältnissen AUSs siıch heraus vollziehen VErMmMAaS, da{ß
jede Situation nıcht AUr ZU Teıil,; sondern SaANZ erfailt und bestimmt. Diese
Tatsache macht das posiıtive Recht keineswegs überflüssig. Im Gegenteil!Nicht u  — bedürfen die naturrechtlichen Normen ı jeweils weithin der
Sanktion des posıtiven Gesetzgebers, damit S16 auch durchgeführt werden;:
darüber hinaus ä1Sst das Naturrecht schr oft auch für die Verwirklichung

Normen C1LNeEN weıten Spielraum. Sache des posıtıven Gesetzgebers
ist CS dann unter den verschiedenen Möglichkeiten der Verwirklichung C1NeTr
naturrechtlichen Norm JeCNE bestimmen, die für entsprechend hält

A
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Hingewiesen SC 1 och einmal etwa auf den Famili nlo ‚ der ] NnUu  Dl dann
möglich ist, wenn alle den Arbeitsertrag betreffenden Faktoren aufeinander
abgestimmt werden, w as natürlich durch CLN! entsprechende posıtive
Gesetzgebung erreicht werden kann

Im Jahrhundert, Zeitalter des Individualismus und Liberalismus,
wäar CS allein das Naturrecht, das die Rechte der Gemeinschaft, die Pflicht

Mitwirkung Gemeinwohl, die Notwendigkeit CINCT starken Autori-
tat und deren Quelle Go betonte. Die Feindschaft des Liberalismus

die Kirche hatte nıicht zuletzt ihren rund auch dar:  1IN, dafß sich die
Kirche für diese naturrechtlichen Gegebenheiten eINSETIZTIE ”ES scheint uUuNnN-

glaublich aber 1st doch S da{iß die Kirche, die während des SANZCHL
Jahrhunderts als die Feindin des Fortschritts angegriffen wurde, heute

die CMZISC 1sST die die fundamentalen Menschenrechte verteidigt „„1C kämpfe
für die prımıtıvsten Menschenrechte sagte Jahre 1933 kleinen Kreis

Friedrich Muckermann der große Vorkämpfer fo} allen Totalita-
1LISIMUS, „ 5C1 1U nationalsozialistischer der kommunistischer Prägung CC

Die Ablehnung aller Extreme 1st IMmMmanentes Zeueonis für die Seins-
gerechtheit und Urientierung deır Wirklichkeit des sozlalen Lebens,

S16 dem wahren Naturrecht ist während die Kxtreme eben als
aprioristische Konstruktionen oder als Zwangssysteme dem Sein, der Wirk-
lichkeit nıicht entsprechen Von ler AUS Ist klar daß die Natur-
recht gegebene Schöpfungsordnung des sozialen Lebens dem Totalitarismus
widerstehen un! ihn überwinden kann, die Würde, Heiligkeit Unı
Unverletzlichkeit der Person erhalten der wiederherzustellen Eine rein

formale, beschreibende Soziolorie wird dazu nıemals imstande SCHI, erst
recht nicht, wWenNnl S1C Schafsgewand 1iNer spiritualistischen, supernatura S
listischen Auffassung das irdische, weltliche Geschehen sechr relativiert,
da{fß für das qOhristliche Leben völlig bedeutungslos wird

Bacalar
Priester un Laıen in SCMECINSAMECT Missionsarbeit

Von EV JUNG

Bacalar ıst unbekanntes, armseliges ort (pueblo) mexikanischen
Uschungel abgeschnitten VO  - aller Zavilisation Ks gehört Verritorıum
VOoNn Quintana Roo das Süden der Halbinsel Yukatan Karıibischen
Meer liegt Das Verritorium umfa{lßt 8500 gkm hat aber Einwoh-

Ks 1st deshalb uch geschichtlich falsch, die Kirche z beschuldigen, dem Individualis-
J111US vertallen “* 11[1. Die Kirche hat S1C.  h ı für den absoluten Wert der Person, ber
ebenso auch tür die Rechte der (Gemeinschaft eingesetzt. Und gerade deshalb hat die abend-
Jländische Kultur, tfür die das oOhristliche Element wesentlich ıst, der Freiheit der Person
1Nen Wert herausgestellt, der VOIN allgemein menschlicher Bedeutung ist, und den
langen heute die Hoffnung und die Sehnsucht vieler Völker 1st.


